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Wir unterbreiten Ihnen zur Abstimmung an der Gemeindeversammlung:
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1. Totalrevision der Zweckverbandsstatuten  
(alt Verbandsordnung) für die Abfallverwertung 
im Bezirk Horgen – Zustimmung

Antrag

1.  Die neuen Zweckverbandsstatuten vom 4. Februar 2016 (alt Verbandsord-
nung) werden genehmigt.

2.  Die Zweckverbandsstatuten werden nach der Zustimmung aller Bezirks-
gemeinden auf den 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt.

3.  Die Betriebskommission des Zweckverbands wird ermächtigt, redaktionelle 
resp. geringfügige Änderungen, die sich im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens ergeben, in eigener Kompetenz vorzunehmen.

4.  Die Geschäftsleitung des Zweckverbands wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Bericht
Ausgangslage – Geschichtliches

Die Gründung des «Zweckverbands für die Kehrichtverwertung im Bezirk Horgen» 
geht auf das Jahr 1964 zurück. Die damaligen Missstände auf den offenen Abfallde-
ponien des Bezirks gaben den Anstoss, eine regionale Kehrichtverwertungsanlage 
zu erstellen. Dazu wurde der Zweckverband mit zehn von zwölf Bezirksgemeinden 
gegründet. Im Jahr 1968 konnte die Kerichtverwertungsanlage (KVA) im Horgner 
Kniebrechetobel in Betrieb genommen werden. Im selben Jahr trat nachträglich 
die Gemeinde Kilchberg dem Verband bei, so dass der Zweckverband bis heute aus 
elf Gemeinden mit über 100’000 Einwohnerinnen und Einwohnern besteht.

Organe resp. Organisation des Zweckverbands

Das oberste Organ des Zweckverbands ist die Abgeordnetenversammlung mit 
zurzeit 23 Abgeordneten. Jede Verbandsgemeinde hat das Anrecht auf einen 
Abgeordneten/eine Abgeordnete pro 5’000 EinwohnerInnen (max. drei Sitze pro 
Gemeinde). Das Präsidium wird jeweils von einem Mitglied der Exekutive der Ge-
meinde Horgen geführt.

Die Betriebskommission besteht aus sieben Personen, welche üblicherweise Exe-
kutivmitglieder in einer der Verbandsgemeinden sind. Sie bereiten die Geschäfte 
der Abgeordnetenversammlung vor. In fachlichen Fragen wird die Betriebskommis-
sion durch den Technischen Ausschuss unterstützt. Dieser besteht aus Mitarbei-
tenden der Verwaltungen der Verbandsgemeinden.

Der Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen erfüllt wichtige und zen-
trale Funktionen bei der Entsorgung und Verwertung der Abfälle der Verbands-
gemeinden. Auf dem Betriebsareal sind neben der Verwaltung des Zweckverbands 
die weiteren Geschäftsbereiche angesiedelt, so zum Beispiel ein Recyclinghof, die 
Sonderabfallsammelstelle sowie die regionale Tierkörpersammelstelle. Die KVA 
Horgen ist während über 8’000 Stunden pro Jahr rund um die Uhr in Betrieb und 
ist mit modernster Technik ausgerüstet.

Verwaltung

KVA
(Kehrichtverwertungsanlage)

Schichtbetrieb 
und Instandhaltung

Geschäftsleitung

Betriebskommission
7 Mitglieder

Abgeordnetenversammlung
23 Abgeordnete

11 Verbandsgemeinden

Abfallannahme 
und Recyclinghof, 
Betriebsunterhalt
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Anlagen

Im Jahr 1991 wurde die Anlage um die Ofenlinie 2 erweitert. Die kantonale Kapa-
zitäts- und Entsorgungsplanung aus dem Jahr 2002 sah vor, die KVA Horgen im 
Jahr 2018 stillzulegen. Die Zukunft des Zweckverbands war dannzumal ungewiss.

Im Jahre 2012 wurde die Wende eingeleitet: Das Amt für Wasser, Energie und Luft 
(AWEL) hat die KVA Horgen in ihrer Kapazitätsplanung 2012–2035 berücksich- 
 tigt und einem Weiterbetrieb bis ins Jahr 2030 zugestimmt. Allerdings unter der 
Voraussetzung, dass die Energieeffizienz gesteigert werden kann und die Verwer-
tungskapazität von 60’000 Jahrestonnen um rund die Hälfte – auf eine einzige 
Ofenlinie – reduziert wird.

Weiterbetrieb bis 2030 – Versorgung von rund 2’200 
Wohneinheiten mit Fernwärme 

 

Auf dieser Grundlage wurde im Jahr 2015 der Anlagenumbau mit einem Investi-
tionsvolumen von 27.5 Mio. Franken in Angriff genommen. Die kleinere Ofenlinie 1 
wurde im Sommer 2015 ausser Betrieb genommen und die Ofenlinie 2 umfassend 
modernisiert. Zur neuen Anlage gehört eine innovative Feuerung, die mit einem 
wesentlich geringeren Luftüberschuss betrieben wird, ein neuartiger Trocken-
austrag für die Kehrichtschlacke, damit nahezu alle in der Schlacke enthaltenen 
Metalle zurückgewonnen werden können und eine verbesserte Rauchgasreinigung. 
Dadurch wird erreicht, dass bei der thermischen Verwertung der Abfälle die Schad-
stoffe merklich reduziert werden. Die Energieeffizienz und die Verfahren zur Wert-
stoffrückgewinnung wurden mit den genannten Massnahmen stark verbessert.  
Die Eigenmittel des Zweckverbands sind somit statt in den Rückbau 2018 in den 
Umbau 2015 geflossen.

Die jährliche Verbrennungskapazität beträgt seit der Umstellung auf den Einlinien-
betrieb 35’000 Jahrestonnen. Das Werk produziert ein grosses Mass an Energie in 
Form von Wärme und Strom. Rund 2’200 Wohneinheiten werden mit Fernwärme 
(Heizung und Warmwasser) aus dem Kehrichtwerk versorgt. Die Anlage kann auf 
dem neusten Stand der Technik äusserst umweltschonend betrieben werden.

Umbauarbeiten  
Sommer 2015
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Beitrittsgesuch der Stadt Adliswil – Kehrichtlieferung nach Horgen

Die Stadt Adliswil hat am 21. Februar 2013 eine Absichtserklärung für den Beitritt 
zum Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen abgegeben. Parallel 
dazu wurde ein Antrag gestellt, den Adliswiler Kehricht ab 1. Januar 2014 nach 
Horgen anstatt nach Zürich zu liefern. Dieses Gesuch wurde vom AWEL und von 
der Abgeordnetenversammlung am 31. Oktober 2013 bewilligt. Zudem wurden per 
1. Januar 2016 in der Stadt Adliswil der regionale Gebührenkehrichtsack und die 
Sperrgutmarken des Bezirks Horgen eingeführt.

Der definitive Entscheid über einen Beitritt zum Zweckverband liegt in Adliswil 
in der Kompetenz des Grossen Gemeinderates. Der entsprechende Beschluss-
fassungsprozess wird parallel zu den Beschlüssen in den Verbandsgemeinden er-
folgen.

Ab 2017 sind alle Bezirksgemeinden Mitglied des Zweck-
verbands für Abfallverwertung im Bezirk Horgen

Anlässlich der Abgeordnetenversammlung vom 30. Oktober 2014 wurde davon 
Kenntnis genommen, dass der geplante Beitritt der Stadt Adliswil ohne finanzielle 
Abgeltungen realisiert werden soll. Jedoch soll die Stadt Adliswil auch nicht an  
einer Investition (oder einem Erlös) beteiligt sein, welche sie nicht mitfinanziert 
hat. Ins Gewicht fällt dabei besonders der aktuelle Umbau der KVA, der noch vor 
dem geplanten Beitritt der Stadt Adliswil vollzogen wurde. Der Zweckverband ist 
der Überzeugung, dass auf beiden Seiten die positiven Aspekte eines Beitritts 
überwiegen.

Neue Zweckverbandsstatuten basieren auf den Muster-
statuten des Gemeindeamts des Kantons Zürich

Mit Inkrafttreten der neuen Zürcher Kantonsverfassung am 1. Januar 2006 wurden 
die Zweckverbände im Kanton demokratisiert. Auch der Zweckverband für Abfall-
verwertung musste seine Verbandsordnung per 1. Januar 2010 revidieren. Aller-
dings hat die Verbandsordnung bei der damaligen Revision nur marginale Anpas-
sungen erfahren, dies um primär die Vorgaben der neuen Kantonsverfassung zu 
erfüllen. Eine Totalrevision der Verbandsordnung wurde hinsichtlich der geplanten 
Stilllegung im Jahr 2018 nicht vorgenommen. Aufgrund des Weiterbetriebs der 
KVA Horgen muss dies nun nachgeholt werden. Neu ist auch die Benennung, so 
heisst die ursprüngliche Verbandsordnung neu Zweckverbandsstatut.

Am 22. Oktober 2015 nahm das kantonale Gemeindeamt – unter Berücksichtigung 
der Vernehmlassung des AWEL – zum eingereichten Entwurf der revidierten Sta-
tuten Stellung. Der Vorprüfungsbericht beinhaltete Empfehlungen und gering-
fügige Präzisierungen, die nachträglich aufgenommen wurden. Zudem wurde der 
Beitritt der Stadt Adliswil in die Revision miteinbezogen. Dieser Beitritt erfordert 
die Zustimmung sämtlicher Verbandsgemeinden. Die Abgeordnetenversammlung 
hat die neuen Zweckverbandsstatuten anlässlich der Versammlung vom 4. Februar 
2016 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Diese bedürfen abschlies-
send noch der Genehmigung durch den Regierungsrat.
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Wesentliche inhaltliche Änderungen der neuen Zweckverbandsstatuten zur 
noch geltenden Verbandsordnung aus dem Jahr 2010

Die neuen Zweckverbandsstatuten orientieren sich an den kantonalen Muster-
statuten für Zweckverbände. Die Totalrevision der Zweckverbandsstatuten enthält 
insbesondere die geplante Aufnahme der Stadt Adliswil als Verbandsgemeinde und 
regelt die neue Zusammensetzung des Verbands, der Delegiertenversammlung 
(ehemals Abgeordnetenversammlung) und weiterer Bestimmungen.

Auf eine synoptische Darstellung (Gegenüberstellung alte und neue Verordnung) 
wird verzichtet, da sich der Grundaufbau der Zweckverbandsstatuten vollständig 
geändert hat. Die vorgeprüften Statuten befinden sich im Anhang dieser Weisung.

Gegenüber der Verbandsordnung aus dem Jahre 2010 ergeben sich folgende  
wesentliche Änderungen bei den neuen Zweckverbandsstatuten:

Allgemein Im Interesse einer einheitlichen Begriffsverwendung wird für die  
Umschreibung des «Zweckverbands für Abfallverwertung im Bezirk 
Horgen» durchgehend die Abkürzung «ZVHo» verwendet.

  Die Abgeordnetenversammlung wird neu als Delegiertenversammlung 
bezeichnet. 

  Für die Verbandsordnung wird der Begriff Zweckverbandsstatuten ver-
wendet. 

Art. 3 Der Verbandszweck wurde neu bestimmt.

Art. 4 Die Grundsatzbestimmung, wonach der Beitritt weiterer Gemeinden 
zum Zweckverband möglich ist, wird in einem neuen Artikel statuiert. 

Art. 11, 22,  Die finanziellen Kompetenzen der Stimmberechtigten des Zweck -
 28, 31  verbands, der Delegiertenversammlung, Betriebskommission und Ge-

schäftsführung werden angepasst. Die Übersicht über die Finanzkom-
petenzen ist integrierender Bestandteil der Statutenrevision.

Art. 19 Auf 7’000 Einwohner oder einen Bruchteil davon entfällt ein Delegier-
ter (bisher 5’000 Einwohner). Jede Gemeinde kann unverändert maxi-
mal drei Sitze beanspruchen.

Art. 27 In der alten Verbandsordnung hatten die drei Berggemeinden (Hirzel,  
Hütten, Schönenberg) Anspruch auf einen der sieben Sitze in der  
Betriebskommission. Mit dem Beitritt der Stadt Adliswil wird die Be-
stimmung der Vertretung in der Betriebskommission allgemein ge-
halten und dem Umstand Rechnung getragen, dass sich Gemeinde-
fusionen nicht wesentlich auf die Statuten auswirken sollen. Bei der 
Zusammensetzung der Betriebskommission wird entsprechend eine 
ausgewogene Zusammensetzung angestrebt, bezogen auf die Ein-
wohnerzahl und geografische Lage der Verbandsgemeinden. Die Be-
triebskommission setzt sich unverändert aus sieben stimmberech-
tigten Mitgliedern zusammen.

Art. 29 In der alten Verbandsordnung wurde bei der Bestimmung der Ver-
bandsorgane neben der Verbandsverwaltung auch der Technische 
Ausschuss als Gremium – ohne Organqualität – aufgeführt. 
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  Dem Technischen Ausschuss kommt nur beratende Funktion zu ohne 
eigene Entscheidungsbefugnisse. Die Betriebskommission kann be-
stimmte Geschäfte einer beratenden Kommission oder einzelnen 
Personen zur Vorbereitung oder zum Vollzug zuweisen. So delegierte 
Aufgaben ändern nichts an der Entscheidungskompetenz und Verant-
wortung des auftraggebenden Organs, sodass die Aufzählung eines 
Technischen Ausschusses in den Zweckverbandsstatuten hinfällig ist.

Art. 30, 31 In der alten Verbandsordnung wurden bei der Bestimmung der Ver-
bandsorgane neben dem Technischen Ausschuss auch die Verbands-
verwaltung als Gremium – ohne Organqualität – aufgeführt. 

  Die Verbandsverwaltung und eigentliche Geschäftsführung hat als ad-
ministrativ tätiges Vollzugsgremium zwar keine Organstellung inne, es 
kommen der Geschäftsleitung aber Kompetenzen gemäss Geschäfts-
reglement zu. In den neuen Zweckverbandsstatuten ist deshalb gere-
gelt, welche Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Finanzkompe-
tenzen von der Betriebskommission an die Geschäftsleitung delegiert 
werden.

Art. 34, 35,  Bei der Zusammensetzung der Rechnungsprüfungskommission (RPK), 
 36 deren Aufgaben sowie der Beschlussfassung werden die Vorgaben aus 

den Musterstatuten übernommen.

Art. 42, 49 Die Stadt Adliswil wird als Verbandsgemeinde in die neuen Zweckver-
bandsstatuten integriert unter Berücksichtigung von bis zum Zeitpunkt 
des Beitritts nicht mitgetragenen Investitionskosten bei Verbandsauf-
lösung, Liquidation und beim Kostenverteiler. Die Stadt Adliswil wird im 
Falle der Auflösung des Zweckverbands an einem allfälligen Erlös erst 
nach Abzug der anteilsmässigen, nicht geleisteten Investitionskosten 
beteiligt. 

  Die alte Verbandsordnung enthielt unter dem Artikel der Verbandsauf-
lösung einen nicht näher spezifizierten Passus zur Fernwärmeversor-
gung. Dieser lautete, dass der Verband – bei einer allfälligen Verbands-
auflösung – der Gemeinde Horgen auf deren Verlangen diejenigen 
Anlageteile unentgeltlich zu Eigentum abtritt, welche für den Betrieb 
der Fernwärmeversorgung unentbehrlich sind. Mit dem Umbau der 
KVA Horgen und dem Einbau von Spitzenlastkesseln in den Gebäuden 
des ZVHo im Jahre 2015 sind die Bereiche noch näher zusammenge-
wachsen. Neu werden die Eigentumsverhältnisse und die Lieferung 
von thermischer und elektrischer Energie aus der Kehrichtverbren-
nungsanlage in einem separaten Vertrag zwischen dem ZVHo und der 
Gemeinde Horgen geregelt. Bei Aufgabe des Standorts überlässt der 
ZVHo der Gemeinde Horgen (Gemeindewerke) wie bis anhin die für 
den Betrieb des Fernwärmenetzes erforderlichen Installationen unent-
geltlich.
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Terminplan

Bei Annahme der Vorlage in allen Bezirksgemeinden und der Genehmigung durch 
den Regierungsrat tritt die Stadt Adliswil per 1. Januar 2017 dem Zweckverband 
bei und die totalrevidierten Zweckverbandsstatuten (ehemals Verbandsordnung) 
werden in Kraft gesetzt.

Bei einer Ablehnung des Geschäfts

Falls das Geschäft nicht von allen Bezirksgemeinden angenommen wird, bleibt  
die alte – mit formellen Mängeln behaftete – Verbandsordnung aus dem Jahr 2010 
in Kraft. Damit würde der Beitritt der Stadt Adliswil zum Zweckverband nicht um-
gesetzt.

Zusammenfassung / Antrag 

Die Zweckverbandsstatuten sind ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der Ver-
bandsaufgaben. Die vorliegenden Zweckverbandsstatuten entsprechen formal den 
gesetzlichen Vorgaben des Kantons und dem übergeordneten Recht.

Den Bezirksgemeinden wird beantragt, der Totalrevision der Zweckverbandsstatu-
ten des Zweckverbands für Abfallverwertung im Bezirk Horgen (ZVHo) zuzustim-
men.

Horgen, 4. Februar 2016 Zweckverband für Abfallverwertung 
 im Bezirk Horgen

 Theo Leuthold, Verbandspräsident

 Romano Wild, Geschäftsführer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbands

Wir empfehlen den Bezirksgemeinden, diesem Antrag zuzustimmen.

Wädenswil, 21. Januar 2016 Rechnungsprüfungskommission 
 des Zweckverbands

  Christina Zurfluh Fräfel, Präsidentin

  Christine Merseburger, Vizepräsidentin
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Antrag des Gemeinderats Horgen

Wir empfehlen den Stimmberechtigten, der Totalrevision der Zweckverbandssta-
tuten des Zweckverbands für Abfallverwertung zuzustimmen.

Horgen, 29. Februar 2016 Gemeinderat Horgen

  Theo Leuthold, Gemeindepräsident

  Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, diesem Antrag zuzustimmen.

Horgen, 8. April 2016 Rechnungsprüfungskommission Horgen

  Roman S. Gemperle, Präsident

  Uwe Kappeler, Aktuar



Statuten Zweckverband  
für Abfallverwertung  
im Bezirk Horgen (ZVHo)
gültig ab 1. Januar 2017

Anhang
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1. Bestand und Zweck

Art. 1 Bestand

Die politischen Gemeinden Adliswil, Hirzel, Horgen, Hütten, Kilchberg, Langnau, 
Oberrieden, Richterswil, Rüschlikon, Schönenberg, Thalwil und Wädenswil bilden 
unter dem Namen

Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen 
nachfolgend «ZVHo» genannt

auf unbestimmte Dauer einen Zweckverband nach den Bestimmungen des Ge-
meindegesetzes.

Art. 2 Rechtspersönlichkeit und Sitz

Der ZVHo besitzt eigene Rechtspersönlichkeit.

Sein Sitz befindet sich in Horgen.

Art. 3 Zweck

Der ZVHo bezweckt die Erledigung von Entsorgungsaufgaben für die Verbands-
gemeinden und betreibt die dafür notwendigen Einrichtungen.

Der ZVHo kann unter Beachtung der Bestimmungen dieser Statuten weitere Ein-
richtungen und Dienste schaffen, um die Kernaufgabe gemäss Abs. 1 und andere 
damit zusammenhängende Aufgaben für die Verbandsgemeinden oder vertraglich 
angeschlossenen Gemeinden zu besorgen.

Art. 4 Beitritt weiterer Gemeinden

Der Beitritt weiterer Gemeinden zum ZVHo ist möglich.

2. Organisation

2.1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 5 Organe

Die Organe des ZVHo sind:

1. die Stimmberechtigten des Verbandsgebietes
2. die Verbandsgemeinden
3. die Delegiertenversammlung
4. die Betriebskommission
5. die Rechnungsprüfungskommission (RPK).

Art. 6 Amtsdauer

Für die Mitglieder der Delegiertenversammlung, der Betriebskommission und der 
Rechnungsprüfungskommission beträgt die Amtsdauer vier Jahre. Sie fällt mit der - 
jenigen der Gemeindebehörden zusammen. Die Wiederwahl ist möglich.
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Art. 7 Zeichnungsberechtigung

Rechtsverbindliche Unterschrift für den ZVHo führen der Präsident und der Ge-
schäftsführer gemeinsam.

Die Betriebskommission kann die Zeichnungsberechtigung im Interesse eines or-
dentlichen Betriebsablaufes für sachlich begrenzte Bereiche im Betrag limitieren 
oder anders ordnen.

Art. 8 Bekanntmachung

Die vom ZVHo ausgehenden Bekanntmachungen sind, sofern keine weiteren  
Publikationen gesetzlich vorgeschrieben sind, im amtlichen Publikationsorgan der 
Verbandsgemeinden zu veröffentlichen.

Die Bevölkerung ist im Sinne des Gemeindegesetzes periodisch über wesentliche 
Verbandsangelegenheiten zu orientieren. 

Die Betriebskommission orientiert die Verbandsgemeinden regelmässig über die 
Geschäftstätigkeit des ZVHo.

2.2. Die Stimmberechtigten des ZVHo

2.2.1. Allgemeines

Art. 9 Stimmrecht

Die in kommunalen Angelegenheiten stimmberechtigten Einwohnerinnen und Ein-
wohner aller Verbandsgemeinden sind die Stimmberechtigten des ZVHo.

Art. 10 Verfahren

Die Stimmberechtigten stimmen an der Urne. Das Verfahren richtet sich nach der 
kantonalen Gesetzgebung. Die Delegiertenversammlung verabschiedet die Vorlage 
zuhanden der Urnenabstimmung. Wahlleitende Behörde ist der Gemeindevorstand 
der Sitzgemeinde. 

Eine Vorlage ist angenommen, wenn ihr die Mehrheit der Stimmenden zustimmt.

Art. 11 Zuständigkeit

Den Stimmberechtigten des Zweckverbandes stehen zu:

1. die Einreichung von Initiativen
2. die Ergreifung des fakultativen Referendums
3. die Abstimmung über rechtmässige Referendums- und Initiativbegeh-

ren, unter Vorbehalt der Zuständigkeit der Verbandsgemeinden für die 
Änderung der Statuten und die Auflösung des ZVHo

4. die Beschlussfassung über neue Ausgaben für einen bestimmten Zweck 
in folgendem Umfang:
a) einmalige Ausgaben über Fr. 10’000’000.–
b) jährlich wiederkehrende Ausgaben über Fr. 500’000.–

5
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2.2.2. Initiative

Art. 12 Gegenstand

Eine Initiative kann über Gegenstände eingereicht werden, die dem obligatorischen 
oder fakultativen Referendum unterstehen.

Mit einer Initiative kann ausserdem die Änderung der Statuten und die Auflösung 
des ZVHo verlangt werden.

Art. 13 Einreichung

Die Initiative ist dem Verbandspräsidium schriftlich einzureichen. Die Betriebs-
kommission prüft, ob die Initiative zu Stande gekommen und rechtmässig ist. Sie 
überweist sie der Delegiertenversammlung mit Bericht und Antrag.

Art. 14 Zustandekommen

Die Initiative ist zu Stande gekommen, wenn sie von mindestens 1’000 Stimm-
berechtigten unterstützt wird und spätestens sechs Monate nach der Veröffentli-
chung der Initiative im amtlichen Publikationsorgan eingereicht wird.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die politischen Rechte 
sinngemäss.

2.2.3. Fakultatives Referendum

Art. 15 Beschlüsse der Delegiertenversammlung

Einer Abstimmung an der Urne unterliegen ferner Beschlüsse der Delegiertenver-
sammlung,

1. wenn die Mehrheit der bei der Fassung des Beschlusses anwesenden 
Mitglieder der Delegiertenversammlung die Urnenabstimmung in der 
gleichen Sitzung beschliesst

2. wenn binnen 60 Tagen von der Bekanntmachung des Beschlusses an 
500 Stimmberechtigte bei der Betriebskommission das schriftliche  
Begehren um Anordnung einer Urnenabstimmung einreichen

3. wenn innert der nämlichen Frist ein Drittel der Mitglieder der Delegier-
tenversammlung ein solches Begehren stellt

Eine Urnenabstimmung kann nicht verlangt werden, wenn der Beschluss der Dele-
giertenversammlung von mindestens vier Fünfteln der Delegierten als dringlich er-
klärt wird und die Betriebskommission durch Beschluss ihr Einverständnis erklärt.

Der Betriebskommission steht das Recht zu, ihre von der Delegiertenversammlung 
geänderten Anträge neben den Beschlüssen der Delegiertenversammlung der Ur-
nenabstimmung zu unterbreiten.

Art. 16 Ausschluss des Referendums

Folgende Geschäfte der Delegiertenversammlung können der Urnenabstimmung 
nicht unterstellt werden:
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1. die Wahlen
2. die Abnahme der Jahresrechnungen und der Geschäftsberichte
3. die Festsetzung des Voranschlags
4. die Genehmigung gebundener Ausgaben
5. ablehnende Beschlüsse
6. Anträge an die Verbandsgemeinden
7. der Beschluss, eine Vorlage ausarbeiten zu lassen, die einer Initiative in 

der Form der allgemeinen Anregung entspricht.

2.3. Die Verbandsgemeinden

Art. 17 Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Verbandsgemeinden

Die nach den jeweiligen Gemeindeordnungen zuständigen Organe der einzelnen 
Verbandsgemeinden sind zuständig für:

1. die Wahl der kommunalen Vertretung und deren Ersatz in die Delegier-
tenversammlung

2. den Vorschlag von Mitgliedern der Betriebskommission zuhanden der 
Delegiertenversammlung

3. die Änderung dieser Statuten
4. die Kündigung der Mitgliedschaft beim ZVHo
5. die Auflösung des ZVHo.

Art. 18 Beschlussfassung

Änderungen der Statuten, welche die Stellung der Gemeinden grundsätzlich und 
unmittelbar betreffen, sowie die Auflösung des ZVHo bedürfen der Zustimmung 
aller Verbandsgemeinden. Jede andere Änderung der Statuten bedarf der Zustim-
mung der Mehrheit der Verbandsgemeinden.

2.4. Delegiertenversammlung

Art. 19 Zusammensetzung

Die Delegiertenversammlung setzt sich aus den Delegierten der Verbandsgemein-
den sowie dem Präsidium zusammen. 

Die Zahl der den einzelnen Verbandsgemeinden zustehenden Delegierten richtet 
sich nach der vom Statistischen Amt des Kantons Zürich per 31. Dezember ermit-
telten Einwohnerzahl. 

Auf je 7’000 Einwohner oder einen Bruchteil davon entfällt ein Delegierter. 

Keine Gemeinde kann mehr als drei Sitze beanspruchen. 

Verbandsgemeinden unter diesem Quorum haben das Anrecht auf einen Delegier-
ten.

Die Anpassung der Delegiertenzahl erfolgt auf die nächstfolgende Wahl der Ver-
bandsorgane. Sie richtet sich nach der dem Statistischen Amt des Kantons Zürich 
per 31. Dezember des Vorjahres ermittelten Einwohnerzahl.
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Art. 20 Konstituierung

Die Delegiertenversammlung konstituiert sich unter dem Vorsitz eines Delegierten, 
welcher von der Delegiertenversammlung gewählt wird. 

Die Delegiertenversammlung wählt:

1. das Präsidium, wobei diese Funktion gleichzeitig in der Betriebskommis-
sion ausgeübt wird. Das Präsidium wird in der Regel einem Exekutiv-
mitglied der Gemeinde Horgen übertragen.

2. das Vizepräsidium, wobei diese Funktion turnusgemäss einem Delegier-
ten einer anderen Verbandsgemeinde übertragen wird.

3. die Rechnungsprüfungskommission
4. für jede Versammlung einen Stimmenzähler.

Art. 21 Wahlen und Abstimmungen

Die Wahlen und Abstimmungen erfolgen in der Regel offen. Auf Verlangen von 
einem Viertel der anwesenden Delegierten muss geheim abgestimmt werden.

Bei Wahlen gilt im 1. und 2. Wahlgang das absolute Mehr, ab dem 3. Wahlgang und 
bei Abstimmungen gilt das einfache Mehr.

Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid.

Art. 22 Aufgaben und Kompetenzen

Der Delegiertenversammlung stehen zu:

1. die Oberaufsicht über den ZVHo
2. der Erlass und die Änderung ihres Geschäftsreglements
3. die Beratung und Antragstellung zu allen Vorlagen, die der Behand-

lung durch die Stimmberechtigten oder durch die Verbandsgemeinden  
unterliegen

4. die Wahl der Mitglieder der Betriebskommission auf Antrag der Ver-
bandsgemeinden, mit Ausnahme des Präsidenten. Der Präsident wird 
mit der Konstituierung der Delegiertenversammlung gewählt.

 Die Mitglieder der Betriebskommission dürfen nicht der Delegierten-
versammlung angehören, mit Ausnahme des Präsidenten.

5. die Beschlussfassung über Anträge der Betriebskommission zu Initiati-
ven

6. die Festsetzung des Voranschlags und die Bewilligung der Nachtrags-
kredite

7. die Abnahme der Verbandsrechnung
8. die Abnahme des Geschäftsberichts der Betriebskommission
9. die Beschlussfassung über neue, einmalige Ausgaben für einen bestimm-

ten Zweck bis Fr. 10’000’000.– und über neue, jährlich wiederkehrende 
Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis Fr. 500’000.–, soweit nicht 
die Betriebskommission oder der Geschäftsführer zuständig ist.

10. die Festlegung der Entschädigung der Verbandsorgane
11. die Beschlussfassung über andere Geschäfte, die die Betriebskommis-

sion aus besonderen Gründen der Delegiertenversammlung unterbreitet
12. die Festlegung der strategischen Ausrichtung
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13. der Erlass von Reglementen von grundlegender Bedeutung und insbe-
sondere die Festsetzung der Grundsätze der Gebührenerhebung und 
der Personalverordnung.

Art. 23 Vorsitz und Aktuariat

Das Präsidium oder Vizepräsidium der Delegiertenversammlung des Verbands lei-
tet die Delegiertenversammlung.

Der Geschäftsführer führt das Aktuariat des ZVHo.

Art. 24 Einberufung und Teilnahme

Die Delegiertenversammlung tritt bei Bedarf und auf Verlangen von mindestens 
acht Delegierten zusammen, in der Regel jedoch zwei Mal pro Jahr.

Die Versammlungen sind – dringliche Fälle vorbehalten – mindestens 20 Tage vor-
her unter Bezeichnung der Beratungsgegenstände den Delegierten anzuzeigen 
und öffentlich bekannt zu machen.

Die Mitglieder der Betriebskommission – welche nicht der Delegiertenversamm-
lung angehören – nehmen an der Sitzung der Delegiertenversammlung mit bera-
tender Stimme teil. 

Die Delegiertenversammlung kann weitere Personen mit beratender Stimme hin-
zuziehen.

Art. 25 Beschlussfassung und Stimmabgabe

Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglie-
der anwesend ist. Sie fassen ihre Beschlüsse mit einfachem Mehr; bei Stimmen-
gleichheit gilt der Stichentscheid des Versammlungsleiters.

Die Delegiertenversammlung beschliesst auf Antrag der Betriebskommission. Über 
Anträge von Delegierten kann nur Beschluss gefasst werden, wenn eine Stellung-
nahme der Betriebskommission vorliegt.

Art. 26 Öffentlichkeit der Verhandlungen

Die Verhandlungen der Delegiertenversammlung sind öffentlich.

2.5. Die Betriebskommission

Art. 27 Zusammensetzung und Konstituierung

Die Betriebskommission besteht aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern. Es 
wird eine ausgewogene Zusammensetzung angestrebt, bezogen auf Einwohner-
zahl und geografische Lage der Verbandsgemeinden.

Die Betriebskommission konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidiums selbst.

Art. 28 Aufgaben und Kompetenzen

Die Betriebskommission ist zuständig für alle Geschäfte, die nicht einem andern 
Organ übertragen sind. Ihr stehen insbesondere zu:
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1. die Leitung des ZVHo und seine Vertretung nach aussen
2. die Vorbereitung und Antragsstellung der Geschäfte an die Delegierten-

versammlung
3. der Vollzug der Beschlüsse der Delegiertenversammlung
4. die Anstellung und Entlassung von Personal
5. die Beschlussfassung über neue, im Voranschlag enthaltene einmalige 

Ausgaben für einen bestimmten Zweck von mehr als Fr. 100’000.– bis  
Fr. 500’000.– und über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben für  
einen bestimmten Zweck von mehr als Fr. 50’000.– bis Fr. 100’000.–

6. die Beschlussfassung über neue, im Voranschlag nicht enthaltene Aus-
gaben in folgendem Umfang:
a) einmalige Ausgaben von mehr als Fr. 25’000.– bis Fr. 200’000.– im 

Einzelfall; 
  insgesamt pro Jahr maximal Fr. 500’000.–
b) jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 20’000.– bis  

Fr. 30’000.– im Einzelfall;
  insgesamt pro Jahr maximal Fr. 80’000.–

7. der Erlass der weiteren Reglemente, welche nicht in die Kompetenz der 
Delegiertenversammlung fallen.

Art. 29 Aufgabendelegation

Die Betriebskommission kann bestimmte Geschäfte einzelnen oder mehreren Mit-
gliedern zur selbständigen Besorgung übertragen.

Bestimmte Geschäfte können auch einer beratenden Kommission oder einzelnen 
Personen zur Vorbereitung oder zum Vollzug zugewiesen werden. So delegierte 
Aufgaben ändern nichts an der Entscheidungskompetenz und Verantwortung des 
auftraggebenden Organs.

Art. 30 Aufgabendelegation an den Geschäftsführer

Die Betriebskommission überträgt die selbständige Besorgung der in Art. 31 dieser 
Statuten genannten Aufgaben und die damit verbundenen Entscheidungsbefug-
nisse an den Geschäftsführer des ZVHo. 

Die Einzelheiten der Aufgabendelegation werden in einem Geschäftsreglement ge-
regelt.

Art. 31 Aufgaben des Geschäftsführers

Der Geschäftsführer ist für die gesamte Betriebsführung verantwortlich. Ihm ste-
hen zu:

1. die Umsetzung der Vorgaben der Delegiertenversammlung und der  
Betriebskommission

2. der Verkehr mit Behörden und Verwaltungen von Bund, Kanton, Ge-
meinden und anderen öffentlichrechtlichen Trägerschaften

3. die Führung des Verbandshaushalts
4. das Personalwesen
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5. die Beschlussfassung über neue, im Voranschlag enthaltene ein ma-
lige Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis Fr. 100’000.– und über 
jährlich wiederkehrende Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis  
Fr. 50’000.–

6. die Beschlussfassung über neue, im Voranschlag nicht enthaltene Aus-
gaben in folgendem Umfang:
a) einmalige Ausgaben bis Fr. 25’000.– im Einzelfall; 
  insgesamt pro Jahr maximal Fr. 50’000.–
b) jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 20’000.– im Einzelfall;
  insgesamt pro Jahr maximal Fr. 40’000.–.

Art. 32 Beschlussfassung und Stimmabgabe

Die Betriebskommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend ist. Sie beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit gilt derjenige Antrag als angenommen, für den der oder die Vorsitzende ge-
stimmt hat.

Über Anträge kann ausnahmsweise auch im Zirkularverfahren entschieden wer-
den, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt.

Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet.

Art. 33 Einberufung und Teilnahme

Die Betriebskommission tritt auf Einladung des Präsidiums zusammen. Die Ver-
handlungsgegenstände sind den Mitgliedern mindestens sieben Tage vor der Sit-
zung in einer Einladung schriftlich bekannt zu machen.

Die Betriebskommission kann Dritte mit beratender Stimme beiziehen.

2.6. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Art. 34 Zusammensetzung

Als RPK des ZVHo amtet die von der Delegiertenversammlung bestimmte RPK einer 
Verbandsgemeinde.

Die RPK jeder anderen Verbandsgemeinde hat jederzeit das Recht, die Buchhal-
tung des ZVHo einzusehen.

Art. 35 Aufgaben

Die RPK prüft alle Anträge von finanzieller Tragweite an die Delegiertenversamm-
lung oder die Stimmberechtigten, insbesondere Voranschlag, Jahresrechnung und 
Spezialbeschlüsse. Sie klärt die finanzrechtliche Zulässigkeit, die finanzielle Ange-
messenheit und die rechnerische Richtigkeit ab.

Sie erstattet der Delegiertenversammlung schriftlich Bericht und Antrag.

Im Übrigen finden die kantonalen Vorschriften über die RPK der Gemeinde sinn-
gemäss Anwendung.
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Art. 36 Beschlussfassung

Die Rechnungsprüfungskommission beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. 
Sie ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Bei Stim-
mengleichheit gilt derjenige Antrag als angenommen, für den der Vorsitzende ge-
stimmt hat.

3. Personal und Arbeitsvergaben

Art. 37 Anstellungsbedingungen

Für das Personal gelten die Bestimmungen des ZVHo (Personalverordnung).

Art. 38 Öffentliches Beschaffungswesen

Für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, Arbeiten und Lieferungen finden die 
kantonalen Submissionsvorschriften Anwendung.

4. Betrieb der Anlagen

Art. 39 Allgemeine Grundsätze

Die Verbandsanlagen sind nach dem Stand der Technik, umweltverträglich, und 
wirtschaftlich zu betreiben und zu unterhalten. Dabei wird der Energienutzung und 
Ressourceneffizienz besondere Beachtung geschenkt.

5. Verbandshaushalt

Art. 40 Finanzhaushalt

Massgebend für den Finanzhaushalt und die Rechnungslegung des ZVHo sind das 
Gemeindegesetz, die Verordnung über den Gemeindehaushalt sowie die besonde-
ren Haushaltsvorschriften aus Spezialgesetzen.

Art. 41 Rechnungsführung

Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Art. 42 Kostenverteiler

Die nicht durch Einnahmen oder Beiträge gedeckten Betriebs- und Investitions-
kosten werden von den Verbandsgemeinden getragen. Der Kostenverteiler richtet 
sich nach den Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinden.

Ein allfälliger Überschuss wird nach dem gleichen Schlüssel verteilt mit folgender 
Einschränkung: Adliswil wird erst nach vollständiger Amortisation von nicht gelei-
steten Investitionskosten an einem allfälligen Überschuss beteiligt.
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Art. 43 Eigentum

Die vom ZVHo erstellten Bauten und erworbenen Einrichtungen sowie die beweg-
lichen Vermögensteile und das Bar- und Wertschriftenvermögen sind Eigentum 
des ZVHo.

Art. 44 Haftung

Die Verbandsgemeinden haften nach dem ZVHo ausschliesslich für die Verbind-
lichkeiten des ZVHo. Der Haftungsanteil richtet sich nach dem Kostenverteiler.

6. Aufsicht und Rechtsschutz

Art. 45 Aufsicht

Der ZVHo untersteht der Staatsaufsicht nach den Bestimmungen des Gemeinde-
gesetzes und der einschlägigen Spezialgesetzgebung.

Art. 46 Rechtsschutz 

Gegen Beschlüsse der Verbandsorgane kann beim Bezirksrat Horgen nach Mass-
gabe des Gemeindegesetzes Rekurs, Gemeindebeschwerde oder Stimmrechts-
rekurs eingereicht werden.

Art. 47 Verbandsstreitigkeiten

Streitigkeiten zwischen dem ZVHo und den Verbandsgemeinden sowie unter den 
Verbandsgemeinden, die sich aus diesen Statuten ergeben, sind auf dem Weg des 
Verwaltungsprozesses nach den Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung zu 
erledigen.

7. Austritt, Auflösung und Liquidation

Art. 48 Austritt

Jede Verbandsgemeinde kann frühestens per 31. Dezember 2030 unter Wahrung 
einer Kündigungsfrist von drei Jahren auf das Jahresende aus dem ZVHo austre-
ten. Die Betriebskommission kann diese Frist auf Antrag der betroffenen Gemeinde 
abkürzen.

Austretende Gemeinden haben keinen Anspruch auf Entschädigungen irgendwel-
cher Art.

Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt.

Art. 49 Auflösung und Liquidation

Die Auflösung des ZVHo ist nur mit Zustimmung aller Verbandsgemeinden mög-
lich. Der Auflösungsbeschluss hat auch die Liquidationsanteile der einzelnen Ge-
meinden zu nennen. Diese richten sich nach den Grundsätzen der Kostenverteilung 
gemäss Art. 42.
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Adliswil wird bei einem allfälligen Erlös erst nach Abzug der anteilsmässigen, nicht 
geleisteten Investitionskosten berücksichtigt. Diese ergeben sich durch das zum 
Zeitpunkt des Beitritts vorhandene Eigenkapital, das Anlagenvermögen und die 
Rückstellungen des ZVHo.

8. Schlussbestimmungen

Art. 50 Inkrafttreten

Diese Statuten treten nach Zustimmung durch die zuständigen Organe der Ver-
bandsgemeinden auf den 1. Januar 2017 in Kraft.

Die Statuten bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates.

Art. 51 Übergangsbestimmung

Die Delegierten und die Betriebskommissionsmitglieder bleiben bis zum Ablauf der 
laufenden Amtsdauer nach bisherigem Recht im Amt.

Genehmigung durch die Verbandsgemeinden:

Beschluss der politischen Gemeinde Adliswil vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Hirzel vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Horgen vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Hütten vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Kilchberg vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Langnau vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Oberrieden vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Richterswil vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Rüschlikon vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Schönenberg vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Thalwil vom …

Beschluss der politischen Gemeinde Wädenswil vom …

Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Zürich

RRB Nr. …. vom …….
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2.  Teilrevision Zonenplan sowie Bau- und Zonen-
ordnung für das Gebiet Neu Tödi – Zustimmung 

Antrag

1.  Der Umzonung im Gebiet Neu Tödi von der Zone für öffentliche Bauten (OeB) 
in die Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG 4.8 wird zugestimmt.

2.  Die Umzonung umfasst die Einzonung von 622 m2 Wegfläche, die von der an der  
Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2009 angenommenen Initiative 
«Begrenzung des Siedlungsgebiets» ausgenommen wird.

3.  Der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung Ziffern 1.1.1, 5.1, 5.5 und 10.9 (neu) 
wird zugestimmt.

4.  Der Planungsbericht und der Bericht zu den Einwendungen werden zur Kennt-
nis genommen.

5.  Der Baudirektion des Kantons Zürich wird gestützt auf § 89 PBG beantragt, 
die Teilrevision des Zonenplans und der Bau- und Zonenordnung zu geneh-
migen.

6.  Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen an dieser Teilrevision vorzu-
nehmen, sofern sie sich als Folge von Entscheiden im Rechtsmittelverfahren  
oder von Auflagen im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen 
Ent sprechende Beschlüsse des Gemeinderates sind öffentlich bekannt zu  
machen.
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Bericht
Ausgangslage

Das Altersheim Tödi im Horgner Oberdorf wurde 1932 erbaut und 1970 ergänzt. 
Nach einer Betriebszeit von über 40 Jahren besteht bei der gesamten Infrastruk-
tur Handlungsbedarf. Die Bausubstanz sowie der Gebäudekomplex entsprechen  
in vielerlei Hinsicht nicht mehr den heutigen Anforderungen und betrieblichen Be-
dürfnissen. Handlungsbedarf ergibt sich überdies aufgrund der demografischen 
Entwicklung: Die Bevölkerung wird älter; der Bedarf an Einrichtungen und Ange-
boten für die Alterspflege und an neuen Wohnformen im Alter steigt. Daher ist das 
bestehende Altersheim zu ersetzen. 
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Vom Altersheim zur Mehrgenerationensiedlung
 
Die Gemeinde will an dieser sehr guten Lage eine zeitgemässe, neue Siedlung mit 
vielfältigen Angeboten realisieren. Dazu wurde ein Konzept erarbeitet, das durch 
die «Heinrich und Erna Walder Stiftung» ausgezeichnet wurde. Das Konzept sieht 
eine Durchmischung der Generationen vor. Neben preisgünstigen Alterswohnun-
gen, Familienwohnungen und Pflegewohnungen sollen in der Siedlung verschiede-
ne ergänzende Service- und Dienstleistungsangebote entstehen. Dadurch soll die 
Selbstständigkeit der Bewohner/innen gesichert werden, auch wenn sich deren 
Lebensumstände über die Jahre hinweg verändern. 

Realisierung durch einen Bauträger im Baurecht
 
Die vorliegende Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) bildet den ersten 
Schritt für die Neuausrichtung der gemeindeeigenen Grundstücke Kat. Nrn. 10577 
und 11620 an der Tödistrasse. Die Gemeinde beabsichtigt, das Bauland einem Bau-
träger im Baurecht abzugeben, der diese Nutzungen realisiert. Dazu wird über eine 
Ausschreibung der geeignetste Bauträger gesucht. Dieses Vorgehen hat sich be-
reits beim Strickler-Areal bewährt, auf dem ebenfalls eine Mehrgenerationenüber-
bauung erstellt wird. 

Der Bauträger verpflichtet sich, einen Architekturwettbewerb durchzuführen. Auf 
der Basis des Siegerprojekts wird anschliessend der Baurechtsvertrag ausgearbei-
tet, der durch die Stimmbevölkerung zu beschliessen ist. Die Wahl des Bauträgers 
erfolgt daher unter dem Vorbehalt, dass die Stimmbevölkerung dem Baurechtsver-
trag zustimmt.

Ortsbauliches Grundkonzept
 
Der oberhalb der Tödistrasse gelegene Arealteil ist heute der Zone für öffentliche 
Bauten (OeB) zugeteilt. In dieser Zone gilt keine Baumassenbeschränkung. Die bau-
liche Dichte ergibt sich aus dem Bedarf und dem ortsbaulichen Umfeld. Daher wur-
de bereits zu diesem frühen Projektstadium eine Volumenstudie erarbeitet. Ein 
Masterplan fasst die gewonnenen Erkenntnisse aus der Volumenstudie als Grund-
lage für den Wettbewerb zusammen. 

Neben den betrieblichen und wirtschaftlichen Erfordernissen (z.B. hindernisfreie 
Grundrisse und Umgebungsgestaltung, preisgünstige Mietzinse), soll der Architek-
turwettbewerb eine ortsbaulich überzeugende Lösung hervorbringen. Wichtig sind 
insbesondere eine gute Integration der Bauten und Freiräume in die bauliche und 
landschaftliche Umgebung. 



30

Mit Durchblicken und Sichtbeziehungen, gut gegliederten und gestaffelten Gebäu-
dekuben sowie sorgfältig ausgebildeten Siedlungsrändern soll trotz Dichte eine 
zurückhaltende Fernwirkung erzielt werden. Es sollen aufenthaltsfreundliche 
Quartierfreiräume entstehen, die über ein dichtes, hindernisfreies Wegnetz unter-
einander verbunden sind und auch zum Naherholungsgebiet führen. 

Die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr (Bus) soll verbessert werden, wenn 
der Bedarf dafür ausgewiesen ist. Der private Verkehr soll im Interesse der Wohn- 
und Aufenthaltsqualität möglichst direkt in Tiefgaragen geführt werden.

Warum eine Umzonung?
 
In der Zone für öffentliche Bauten sind nur Nutzungen zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben zulässig. Dazu zählen beispielsweise Schulen, Sportanlagen, Altersheime, 
Alterswohnungen etc. Die vorgesehene Nutzungsdurchmischung mit Wohnungs-
angeboten für Familien sowie einzelne Service- und Dienstleistungsangebote (z. B. 
Arztpraxen, Physiotherapie, Laden) sind in dieser Zone nicht zulässig. Daher muss 
die Zonierung den künftigen Nutzungsabsichten angepasst werden. 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das oberhalb der Tödi-
strasse gelegene Areal von der Zone für öffentliche Bauten und den der Gemeinde 
gehörenden Teil der Industriezone I6 in die Wohnzone mit Gewerbeerleichterung 
WG 4.8 umzuzonen.

1. Heutiger Zonenplan

2. Neuer Zonenplan

Umzonung von der Zone 
für öffentliche Bauten OeB 
und der Industrie zone I6  
in die Wohnzone mit 
Gewerbeerleichterung  
WG 4.8
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Hinweis auf das Bauzonenmoratorium
 
Die Gemeindeversammlung hat am 10. Dezember 2009 ein Moratorium für Neuein-
zonungen beschlossen. Das Moratorium untersagt dem Gemeinderat bis 2025, Ein-
zonungsanträge beim dafür zuständigen Kanton einzureichen. 

Mit dieser Teilrevision wird eine asphaltierte Wegfläche von 622 m2 von der Land-
wirtschaftszone neu der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung zugewiesen. Der 
Gemeinderat vertritt die Meinung, dass mit dieser technischen Anpassung des Zo-
nenplans der Grundsatz des beschlossenen Moratoriums nicht infrage gestellt 
wird. Dennoch handelt es sich um eine geringfügige Neueinzonung, für welche die 
Gemeindeversammlung eine Ausnahme vom geltenden Moratorium beschliessen 
muss. 

Der Plan zeigt die heutige Zonengrenze, die auch Teilflächen des Wegs beinhaltet. 
Die beantragte neue Zonengrenze ist rot dargestellt und folgt neu dem bergsei-
tigen Wegrand.

3. Detail Zonenplan

Rot dargestellt ist die neue Zonengrenze
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Anpassung Bauordnung
 
Heutige Vorschriften

In der heutigen Zone für öffentliche Bauten (OeB) gelten die minimalen bzw. maxi-
malen Massvorschriften des PBG und der Verordnungen. Die bauliche Dichte ist 
nicht vorgegeben. Die Gebäudehöhe ist auf maximal 17.5 m beschränkt. Zusätzlich 
darf eine Firsthöhe von 7 m realisiert werden, womit Gebäude in dieser Zone eine 
maximale Gesamthöhe von 24.5 m aufweisen dürfen. 

In der Zone für öffentliche Bauten besteht somit ein grosser Freiheitsgrad zur Aus-
gestaltung der Bauten, um dem jeweiligen Bedarf an öffentlichen Nutzungen situ-
ationsgerecht entsprechen zu können. Die vorgesehene Umzonung ist primär eine 
Folge der beabsichtigten zusätzlichen Nutzweisen, die in der Zone für öffentliche 
Bauten nicht zonenkonform sind. Die vorgesehene Arealnutzung bleibt jedoch im 
öffentlichen Interesse. Daher orientiert sich auch die neue Zonierung an den bisher 
geltenden Vorgaben der OeB. 

Zulässige bauliche Dichte: 4.8 m3/m2

Auf dem Grundstück des heutigen Altersheims Tödi kann eine Dichte zugelassen 
werden, die der Struktur der angrenzenden Industriezone I6 entspricht. In der I6 
ist mit Sonderbauvorschriften und einem Wohnanteil von 50% eine Baumasse von 
5.25 m3/m2 zulässig. 

Die Volumenstudie hat gezeigt, dass oberhalb der Tödistrasse eine vergleichbar 
hohe Dichte zugelassen werden kann. Die neue Zonierung erlaubt den Bau einer 
oberirdischen Baumasse von 4.8 Kubikmeter Bauvolumen pro Quadratmeter an-
rechenbare Landfläche. Bei einer Arealüberbauung kann die Baumassenziffer um 
10% auf 5.28 m3/m2 erhöht werden. Die ortsbaulich überzeugende Umsetzung  
dieser baulichen Dichte ist Aufgabe des vorgesehenen Architekturwettbewerbs.

Zulässige Gesamthöhe: 24.5 m

In der neuen Zone WG 4.8 ist eine Gesamthöhe von 24.5 m zulässig (analog OeB). 
Im Interesse des Projektierungsspielraums für den Wettbewerb wird auf die Festle-
gung einer Gebäudehöhe verzichtet. Damit wird im unregelmässig bewegten Ge-
lände eine situationsgerechte Höhenstaffelung der Gebäude erleichtert. Zudem 
erlaubt die Gesamthöhe von 24.5 m eine Entwicklung der Baumasse in die Höhe 
und erleichtert damit das Freispielen von hochwertigen Freiflächen.

Gebäudelänge: frei

Auf die Festlegung einer maximalen Gebäudelänge wird wie in der OeB aufgrund 
der betrieblichen Erfordernisse und zugunsten eines grösseren Projektierungs-
spielraums im Architekturwettbewerb verzichtet. 

Gewerbeanteil: min. 15 %

Auf dem Areal wird eine gemischte Nutzung mit Alterswohnungen, Familienwoh-
nungen, Pflegeeinrichtungen und den dazugehörenden Dienstleistungen sowie er-
gän zenden gewerblich geprägten Versorgungsangeboten (z.B. Restaurant, Laden 
etc.) entstehen. Auf Anregung der Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) 
wird in der BZO ein Mindestgewerbeanteil von 15 % verankert.
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Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Ziffern 1.1.1, 5.1, 5.5 und 
10.9 der Bau- und Zonenordnung wie folgt anzupassen:

4. Ziffer 1.1.1 BZO (Auszug) 

rote Textstellen = neuer Bauordnungstext

Bauzonen  ES 

Kernzonen
• Dorf  Ka III
• Arn und Käpfnach Kb III 

Quartiererhaltungszone Q II 

Zentrumszonen

• Zentrumszone Za III
• Zentrumszone  Zb III
• Zentrumszone Zc III

Wohnzonen

• Wohnzone W 1.2 II
• Wohnzone  W 1.6 II
• Wohnzone  W 1.9 II
• Wohnzone  W 2.5 II
• Wohnzone  W 2.7 II
• Wohnzone  W 3.3 II

Wohnzonen, in denen mässig störende Betriebe zulässig sind

• Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG 1.6 III
• Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG 2.5 III
• Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG 4.8 III

5. Ziffer 5.1 BZO

rote Textstellen = neuer Bauordnungstext

Zone  [...] W2.7 W3.3 WG2.5 WG4.8 OeB

Baumassenziffer 
für Hauptgebäude max. [...]  2.7  3.3  2.5  4.8 ---
Grenzabstand:       gemäss 
–  Kleiner  Grundabstand min. [...]  5.0 m  5.0 m  4.0 m  4.0 m angren-
–  Grosser Grundabstand min. [...] 12.0 m 15.0 m 10.0 m 10.0 m zender
Gebäudelänge/       Zone
Gesamtlänge max. [...] 40.0 m 50.0 m 40.0 m --- ---
Gebäudehöhe max. [...] 13.5 m 16.5 m 10.5 m --- 17.5 m
Firsthöhe max. [...]  7.0 m  7.0 m 7 .0 m ---  7.0 m
Gesamthöhe max.  --- --- --- 24.5 m ---
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6. Ziffer 5.5 BZO

rote Textstellen = neuer Bauordnungstext

rot gestrichen = aufzuhebender Bauordnungstext

5.5.1 In allen Wohnzonen sind nicht störende Betriebe zulässig.

5.5.2 In den schwarz schraffierten Wohnzonen sowie in den Zonen WG 1.6, und 
WG 2.5 und WG 4.8 sind auch mässig störende Betriebe zulässig. In der 
Zone WG 4.8 muss der Gewerbeanteil mindestens 15% der Gesamtnutz-
fläche betragen.

5.5.3 In den Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung WG 1.6 und WG 2.5 gelten für 
dauernd gewerblich genutzte Gebäude und Gebäudeteile folgende Erleich-
terungen:

– Baumassenzifferzuschlag für Hauptgebäude 1/4 der Grundausnützung

– Grenzabstand für Gebäudeteile, deren grösste Höhe 4.0 m nicht über-
steigt, mindestens 4.0 m

7.  Neue Ziffer 10.9 BZO

Gesamtnutzfläche

Zur Gesamtnutzfläche zählen alle dem Wohnen, Arbeiten oder sonst dem dauern-
den Aufenthalt dienenden oder hierfür verwendbaren Räume in Dach-, Voll- und 
Untergeschossen unter Einschluss der dazugehörigen Erschliessungsflächen und 
Sanitärräume samt innerer Trennwände.

Kantonale Vorprüfung
 
Mit Schreiben vom 22. Oktober 2015 hat der Kanton zur Teilrevision Stellung ge-
nommen. Aufgrund der Rückmeldungen aus der Vorprüfung wurde die Revisions-
vorlage bereinigt. Insbesondere wurde der Zielkonflikt bezüglich dem bestehenden 
Eintrag im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) ein-
gehend thematisiert. 

Im Rahmen einer Interessenabwägung wurde dargelegt, dass der ausgewiesene 
Bedarf an Pflegeplätzen und Alterswohnungen sowie das Gebot der haushälte-
rischen Nutzung der vorhandenen Bauzonenflächen das im ISOS festgehaltene 
Ziel der Freihaltung der Umgebung beim bestehenden Tödiheim überwiegen.  
Mit Schreiben vom 11. März 2016 hat der Kanton die Genehmigung der bereinigten  
Revisionsvorlage in Aussicht gestellt.
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Bericht zu den Einwendungen
 

Der Revisionsentwurf wurde vom 20.11.2015 bis 18.1.2016 öffentlich aufgelegt und 
den nebengeordneten Planungsträgern zur Stellungnahme unterbreitet. Gemäss  
§ 7 PBG wird über die nicht berücksichtigten Einwendungen bei der Planfestset-
zung entschieden.

Während der 60-tägigen Auflagefrist wurde ein Einwendungsschreiben einge-
reicht. Beide gestellten Anträge konnten nicht berücksichtigt werden. Im Sinne von 
§ 7 PBG ist nachfolgend begründet, warum die Anträge durch den Gemeinderat 
abgelehnt werden.

Antrag: Die Gebäudehöhe sei auf maximal 17.5 m festzusetzen.

Stellungnahme des Gemeinderats:

Bereits die heutige Zonierung erlaubt Gesamthöhen von 24.5 m. Die neuen Zonen-
bestimmungen ermöglichen es, dass zugunsten hochwertiger Aussenräume Ge-
bäude erstellt werden können, die diese Höhe auf der gesamten Gebäudefläche 
ausnutzen. Dieser Spielraum in der Höhenentwicklung liegt somit im Interesse des 
Freiraumangebots und der Ermöglichung von Durchblicken. Er soll im Hinblick auf 
das Wettbewerbsverfahren nicht eingeschränkt werden. Der Architekturwettbe-
werb hat zum Ziel, eine möglichst gute ortsbauliche Integration der künftigen 
Überbauung in die landschaftliche und bauliche Umgebung sicherzustellen. Ob das 
Siegerprojekt die zulässige Höhe ausschöpfen wird, wird sich zeigen. Die Einwen-
dung wird nicht berücksichtigt. Das Anliegen wird jedoch mit Blick auf das Wett-
bewerbsverfahren entgegengenommen.

Eventualantrag: Der in der Bauzone liegende Teil von Kat. Nr. 10577 sei mit 
einer Gestaltungsplanpflicht zu belegen.

Stellungnahme des Gemeinderats:

Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde wird  
den Architekturwettbewerb zusammen mit dem künftigen Baurechtsnehmer 
durchführen. Dieses Vorgehen hat sich auch bei anderen Arealplanungen bewährt. 
Die Qualitätssicherung ist – wenn auch nicht baurechtlich – gegeben, zumal im vor-
liegenden Bericht bereits ausführlich auf den Wettbewerb und die Inhalte des künf-
tigen Programms eingegangen wird. 

Es ist richtig, dass das Wettbewerbsverfahren kein planungsrechtliches Mitwir-
kungsverfahren vorsieht. Hingegen kann sich die Stimmbevölkerung zum Bau-
rechtsvertrag äussern. Aus Sicht des Gemeinderats ist ein Gestaltungsplanverfah-
ren nicht erforderlich, da mit dem vorgesehenen Architekturwettbewerb und dem 
Baurechtsvertrag eine Überbauung sichergestellt werden kann, die auch die Inte-
ressen der Nachbarschaft angemessen berücksichtigt. Die Einwendung wird nicht 
berücksichtigt.
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Auswirkungen
 

Bevölkerung

Durch die Umzonung werden die Voraussetzungen für die Umsetzung des prä-
mierten Konzeptes einer Mehrgenerationensiedlung mit Wohnraum für Familien, 
Betagte, pflegebedürftige und weitere Personen (z.B. Studenten etc.) geschaffen. 
Zusätzlich entstehen Arbeitsplätze.

Ortsbild

Die Volumenstudie zeigt, dass für den Bereich oberhalb der Tödistrasse eine hohe 
bauliche Dichte unter qualitätssichernden Massnahmen möglich ist. Zur Sicher-
stellung einer guten ortsbaulichen Integration und hohen Siedlungsqualität sind  
im Wettbewerbsverfahren die aus der Volumenstudie abgeleiteten Grundsätze zu 
beachten. Im weiteren Planungsverfahren ist ein besonderes Augenmerk auf die 
Nutzungsverteilung, die Freiraumgestaltung und die Ausgestaltung des Siedlungs-
randes zu legen. 

Behindertengerechtigkeit und Versorgung

An das Projekt werden hohe Anforderungen an die Behindertengerechtigkeit ge-
stellt. Auf dem Areal soll ein angemessenes Versorgungsangebot realisiert werden, 
wodurch sich kurze Wege ergeben. 

Umwelt

Das bestehende Altersheim ist energietechnisch nicht auf dem neusten Stand  
und benötigt viel Energie. Die Neubauten, welche in der Anlage «Neu Tödi» erstellt 
werden, sollen hohe energetische Anforderungen erfüllen. Durch die Umzonung 
von der OeB in die WG4.8 ergibt sich eine Änderung der Empfindlichkeitsstufe von 
ES II nach ES III, da auf dem Areal auch mässig störende Betriebe ermöglicht  
werden sollen. Für die geplanten Alters- und Familienwohnungen sollen weiterhin 
die Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe ES II eingehalten werden.

Erschliessung

Grundsätzlich sind beide Areale heute vollständig erschlossen und baureif. Die  
vorgesehene Neubebauung des Areals macht jedoch eine Anpassung und einen 
Ausbau der bestehenden, arealbezogenen Versorgungsinfrastruktur erforderlich 
(Wasserleitungen, Abwasser, Strom). Diese Anpassungen können eigenständig 
durch die Gemeinde erfolgen. Bei ausgewiesenem Bedarf soll die ÖV-Anbindung  
an den Bahnhof Horgen optimiert werden.  

Auswirkungen bei Ablehnung

Bauten wären nur mit Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben möglich, nicht 
aber die vorgesehene Nutzungsdurchmischung mit Wohnungsangeboten für Fami-
lien sowie Service- und Dienstleistungsangebote. Somit wäre eine Umsetzung mit 
Durchmischung der Generationen in der beabsichtigen Form unmöglich.
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Schlussfolgerungen und Antrag

Die Umzonung ermöglicht auf dem Areal des bestehenden Altersheims eine 
Nutzungs intensivierung und die Realisierung eines Mehrgenerationenkonzeptes, 
womit auf die künftig gesteigerte Nachfrage nach Alters- und Familienwohnungen 
und die veränderten gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen reagiert werden 
kann. 

Der ausgewiesene Bedarf nach Pflegeplätzen und Alterswohnungen kann mit  
der vorgeschlagenen Teilrevision der Bau- und Zonenordnung mit einem Mehr-
generationenkonzept gedeckt werden. Die Nutzung und der Standort sind im  
öffentlichen Interesse, weshalb die Umzonung im Gebiet Neu-Tödi zweckmässig  
und angemessen ist. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem 
Antrag zuzustimmen.

Horgen, 7. März 2016 Gemeinderat Horgen

  Theo Leuthold, Gemeindepräsident

  Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK stimmt dieser Vorlage zu. Sie wird sich jedoch fallspezifisch bei der Unter-
breitung des Baurechtsvertrags abschliessend äussern.

Horgen, 8. April 2016 Rechnungsprüfungskommission Horgen

  Roman S. Gemperle, Präsident

  Uwe Kappeler, Aktuar
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3.  Jahresrechnung 2015 Politische Gemeinde  
(inkl. Jugendpolitik Horgen) – Genehmigung 

Antrag

Die Jahresrechnung 2015 (inkl. Jugendpolitik Horgen 2015) wird genehmigt.

Laufende Rechnung (LR): 

Die LR schliesst bei einem Aufwand von Fr. 194’914’211.39 und einem Ertrag von  
Fr. 199’644’416.55 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4’730’205.16 ab. 

Bilanz:

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 230’582’995.45 aus. Durch den 
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 4’730’205.16 steigt das Eigen-
kapital auf Fr. 95’206’590.41. 

 ¬   Weitere Informationen sind in der separaten Beilage «Rechenschaftsbericht/
Jahresrechnung 2015» enthalten.

Horgen, 21. März 2016 Gemeinderat Horgen

  Theo Leuthold, Gemeindepräsident

  Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2015 – gestützt auf die 
technische Prüfung – geprüft. 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die 
Jahresrechnung 2015 zu genehmigen.

Horgen, 8. April 2016 Rechnungsprüfungskommission Horgen

  Roman S. Gemperle, Präsident

  Uwe Kappeler, Aktuar



 

4. Bauabrechnungen – Genehmigung 

Antrag

Die nachstehenden Bauabrechnungen werden genehmigt. 

Tiefbauamt/Werkamt: 

a)  Seestrasse (Schärbächli- bis Rotwegstrasse) – Neubau Schmutzwasserleitung 

b)  Plattenstrasse (Distelweg bis Gemeindegrenze Oberrieden) – Sanierung Kana-
lisation, Werkleitungen und Strasse

c)  Reservoir Egg und Pumpwerk Geduld – Ausbau

 ¬   Weitere Informationen sind in der separaten Beilage «Rechenschaftsbericht/
Jahresrechnung 2015» enthalten.

Horgen, 14. März 2016 Gemeinderat Horgen

  Theo Leuthold, Gemeindepräsident

  Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die vor - 
liegenden Bauabrechnungen zu genehmigen.

Horgen, 8. April 2016 Rechnungsprüfungskommission Horgen

  Roman S. Gemperle, Präsident

  Uwe Kappeler, Aktuar
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